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Hallo!

Bei uns muss man sich „sofort“ telefonisch oder per E-Mail und dann binnen drei (Werk)Tage
schriftlich entschuldigen.

„Sofort“ heißt dabei bei uns spätestens am Tag nach dem ersten Fehltag. Und ab dann zählen
die drei Tage. Das genügt für den Postweg.

Wer Montag anfängt zu fehlen, muss spätestens am Dienstag anrufen und dann am Freitag die
schriftliche Entschuldigung vorweisen.

Wer gar nicht anruft, muss die schriftliche Entschuldigung entsprechend spätestens Montag
abgeben.

Wer später abgibt, bekommt eine versäumte Klassenarbeit mit 6 bewertet.

Wer sich rechtzeitig entschuldigt, bekommt eventuell einen Nachschreibetermin angeboten.
Wenn ein Schüler nur genau einen Tag krank war, dann darf man ihn auch ohne weitere
Ankündigung direkt am Folgetag schreiben lassen. Es gibt dann ja keinen Nachteil, weil die
Vorbereitung auf die Klassenarbeit dann ja stattgefunden hat. Wenn jemand länger krank war,
macht das aber natürlich keinen Sinn.

In den letzten zwei Schuljahren durften schriftliche Entschuldigungen auch per E-Mail vorab
eingereicht werden, damit nicht alles über die Post und das Sekretariat laufen musste. Dieses
Schuljahr ist das nicht mehr geplant.

Viele Grüße

DFU
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